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Trägerrundschreiben 07-2020  

Präsenzunterricht für Landessprachkurse ab 13.05.2020 wieder möglich 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

ab dem 13. Mai 2020 können die Landeskurse Sprachziel: Deutsch wieder im 

Präsenzunterricht durchgeführt werden. Dabei sind Hygienebestimmungen und 

Abstandsregelungen einzuhalten, die mindestens den Anforderungen genügen, die im 

„Hygieneplan-Corona für die Schulen in Rheinland-Pfalz“ vom 21. April 2020, 

entsprechen. Die genauen Bestimmungen können Sie der 6. Corona-

Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz (CoBeLVO, und dort §3, Absatz 4) sowie  

dem Hygieneplan-Corona für Schulen entnehmen, die diesem Schreiben beigefügt 

sind. Im Internet finden Sie die Dokumente, unter den folgenden Links: 

https://corona.rlp.de/de/service/rechtsgrundlagen/ und https://eltern.bildung-

rp.de/fileadmin/user_upload/eltern.bildung-

rp.de/Corona/20200504_Hygieneplan_Corona_Schulen.pdf. 

 

Ich bitte Sie, Ihre Räumlichkeiten entsprechend der oben genannten 

Hygienebestimmungen auf den Unterricht vorzubereiten, bzw. zu prüfen, ob dies 

https://mffjiv.rlp.de/de/ueber-das-ministerium/datenschutz/
https://corona.rlp.de/de/service/rechtsgrundlagen/
https://eltern.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/eltern.bildung-rp.de/Corona/20200504_Hygieneplan_Corona_Schulen.pdf
https://eltern.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/eltern.bildung-rp.de/Corona/20200504_Hygieneplan_Corona_Schulen.pdf
https://eltern.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/eltern.bildung-rp.de/Corona/20200504_Hygieneplan_Corona_Schulen.pdf
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möglich ist. Gibt es hier Probleme, etwa weil aufgrund beengter Räumlichkeiten die 

Abstandsregelungen nicht eingehalten werden können und noch keine geeigneten 

Kursräume zur Verfügung stehen, haben Sie folgende Möglichkeiten: 

- Kurse können vorerst im Online-Unterricht starten, 

- Online-Kurse können vorerst online fortgesetzt werden, 

- pausierende Kurse können online fortgesetzt werden, 

- möglich ist auch die Durchführung eines Kurses mit Präsenz- und Online-Tagen.  

Das zuständige Fachreferat der Bewilligungsbehörde ADD ist jeweils hierüber zu 

informieren, beziehungsweise beginnende Kurse sind entsprechend zu beantragen.  

 

Träger, die derzeit bereits online unterrichten, können ab dem 13. Mai 2020 ins analoge 

Klassenzimmer wechseln. Wir bitten Sie, dies innerhalb von maximal vier Wochen 

umzusetzen und die Bewilligungsbehörde ADD, Fachreferat 24, hierüber formlos per 

Mail zu informieren. Dies gilt entsprechend für Träger, die zwischenzeitlich auf geförderte 

projektbezogene Arbeiten umgestellt haben.    

 

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass Exkursionen im Rahmen des Moduls 

Wertediskurs mit Blick auf die geltenden Kontaktverbote nicht zulässig sind (siehe 

CoBeLVO §5). 

 

Uns ist bewusst, dass viele Kursteilnehmende und Lehrkräfte Kinder haben, die derzeit 

nicht wie gewohnt die Kita oder Schule besuchen können. Für viele Eltern ist es daher 

wegen fehlender Kinderbetreuung derzeit praktisch unmöglich, am Präsenzunterricht 

teilzunehmen. Bis Kitas und Schulen wieder den Normalbetrieb aufgenommen haben, 

bieten wir Ihnen daher folgende Option an: Sollte der Präsenzunterricht für 

Kursteilnehmenden mit Kindern aufgrund fehlender Kinderbetreuung nicht realisierbar 

sein, so können Sie den Kurs online fortsetzen bis die Betreuungsangebote der Kitas 

und Schulen wieder vollumfänglich verfügbar sind.  
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Wir gehen davon aus, dass Sie eine kursbegleitende Kinderbetreuung in gewohnter 

Form wieder anbieten können, sobald die Kindertagesstätten und Schulen zum 

Normalbetrieb zurückgekehrt sind und damit keine Sonderregelungen mehr gelten für 

die Betreuung von Vorschul- und Grundschulkindern. 

 

Um Lehrkräfte und Kursteilnehmende, die einer Risikogruppe angehören, von unseren 

Landeskursen nicht auszuschließen, so können Sie den Kurs nach vorheriger 

Antragstellung und Bewilligung durch die ADD, den Kurs online durchführen, falls 

Angehörige der Risikogruppe den Kurs leiten oder besuchen möchten.  

 

Sollte es Ihnen noch nicht möglich sein, die Kurse in Präsenzform anzubieten, verweise 

ich noch einmal auf das Förderprogramm unseres Hauses zur Anschaffung von digitaler 

Ausstattung für bereits bewilligte Projekte, bzw. Kurse.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

gez. Astrid Eriksson 

 


